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585/2021 
 
 
 
Der Landrat  
des Kreises Paderborn 
Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen 
Aldegreverstr. 10 - 14  
33102 Paderborn 
 
 

 
Tierseuchen-Allgemeinverfügung 

 
zum Schutz gegen die Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI)  

- umgangssprachlich Geflügelpest –  
mit Anordnung der sofortigen Vollziehung 

vom 23.11.2021 
 
 
Auf der Grundlage der Art. 60 – 71 der VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 11 – 67 der VO (EU) 2020/687 
i. V. m. § 18 - 33 der GeflPestSchV treffe ich zum Schutz vor den von der Hochpathogenen Aviäre 
Influenza (HPAI) - umgangssprachlich Geflügelpest - ausgehenden Gefahren folgende Anordnungen: 
 

1. Um den Betrieb in Lippstadt-Dedinghausen im Kreis Soest, in dem am 20.11.2021 die Geflü-
gelpest amtlich festgestellt worden ist, wird eine Überwachungszone (früher „Beobachtungs-
gebiet“) mit einem Radius von mindestens zehn Kilometer festgelegt, soweit das betroffene Ge-
biet im Kreis Paderborn liegt. Die Grenzen der Überwachungszone auf dem Gebiet des Kreises 
Paderborn werden wie folgt beschrieben und sind in dem folgenden Kartenausschnitt als Linie 
dargestellt: 
 
Grenzverlauf im Norden: Beginnend mit der Kreisgrenze Paderborn – Gütersloh, entlang der 
Haselhorster Str.  bis zur Einmündung Wulfhorster Str., der Wulfhorster Str. folgen bis zur Ein-
mündung Wiebeler Str., der Wiebeler Str. folgen bis zur Einmündung des Verbindungswegs zur 
Westenholzer Str., dem Verbindungsweg folgen bis zur Westenholzer Str., der Westenholzer 
Str. folgen bis zur Einmündung Obernheideweg, dem Obernheideweg folgen bis zur Einmün-
dung Suternstr., der Suternstr. folgen bis zur Einmündung Haustenbach, dem Haustenbach fol-
gen bis zur Einmündung Rohlingsweg, dem Rohlingsweg folgen bis zur Einmündung Lippstäd-
ter Str., der Lippstädter Str. folgen bis zur Einmündung Leiwesdamm, dem Leiwesdamm folgen 
bis zur Einmündung Mantinghauser Str., der Mantinghauser Str. folgen bis zur Einmündung 
Boker Str., dann am Grenzverlauf im Osten: Der Boker Str. folgen bis zur Einmündung Heitwin-
kel, dem Heitwinkel folgen bis zur Einmündung Verner Str., der Verner Str. folgen auf K55 über-
gehend in den Boker Damm, dem Boker Damm folgen bis zur Einmündung Mühlendamm, dem 
Mühlendamm folgen bis zur Einmündung Hauptstr., der Hauptstr. folgen bis zur Einmündung 
Sundern, Sundern folgen bis zur Einmündung Verner Holz, dann weiter am Grenzverlauf im 
Süden: Entlang der Kreisgrenze Paderborn – Soest bis zum Zusammentreffen mit der Kreis-
grenze Gütersloh an der Verlängerung der Straße Am Freien Stuhl, dann weiter entlang am 
Grenzverlauf im Westen: Entlang der Kreisgrenze Paderborn – Gütersloh bis zum Anschluss an 
die Haselhorster Str. 
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2. Gleichzeitig werden die nachstehenden Seuchenbekämpfungsmaßnahmen angeordnet. 

3. Die sofortige Vollziehung meiner Anordnungen zu Nummern 1. und 2. wird angeordnet, soweit 
nicht bereits kraft Gesetzes die aufschiebende Wirkung entfällt. 

4. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Begründung: 
 
Nach § 1 der ZustVO TierGesG TierNebG NRW bin ich als Kreisordnungsbehörde für den Erlass der 
Tierseuchenverfügung zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung des hochpathogenen 
aviären Influenzavirus (Geflügelpest) zuständig. 
 
 
Zu Nummern 1. und 2.: 
 
Die Aviäre Influenza (von lat. avis, Vogel), umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt, ist eine durch 
Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die ihren natürlichen Reservoirwirt im wilden Wasservogel hat. 
Diese Viren treten in zwei Varianten (gering oder hochpathogen) und verschiedenen Subtypen (H1-16 
in Kombination mit N1-9) auf. Geringpathogene aviäre Influenzaviren (LPAIV) der Subtypen H5 und H7 
verursachen bei Hausgeflügel, insbesondere bei Enten und Gänsen, kaum oder nur milde Krankheits-
symptome. Allerdings können diese Viren spontan zu einer hochpathogenen Form (hochpathogene 
aviäre Influenzaviren, HPAIV) mutieren, die sich dann klinisch als Geflügelpest zeigt. 
 
Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit schweren allgemeinen Krankheits-
zeichen. Bei Hühnern und Puten können innerhalb weniger Tage bis zu 100 % der Tiere erkranken und 
sterben. Enten und Gänse erkranken oftmals weniger schwer, die Krankheit führt bei diesen Tieren 
nicht immer zum Tod und kann bei milden Verläufen gänzlich übersehen werden. Das führt zu hohen 
Leiden und Schäden bei diesen Tieren. Die wirtschaftlichen Verluste sind ebenfalls entsprechend hoch. 
 
Kranke Tiere scheiden den Erreger massenhaft mit dem Kot sowie mit Schleim oder Flüssigkeit aus 
Schnabel und Augen aus. Bei direktem Kontakt stecken sich andere Tiere durch Einatmen oder Aufpi-
cken von virushaltigem Material an. Auch Eier, die von infizierten Tieren gelegt werden, können virus-
haltig sein. 
Infektionsquelle können ebenso kranke oder an Geflügelpest verendete Tiere sowie deren Ausschei-
dungen, insbesondere der Kot sein. Bei Ausbruch der Geflügelpest hat der Gesetzgeber daher unver-
zügliche Seuchenbekämpfungsmaßnahmen festgelegt. 
 
Die Bekämpfung der hochpathogenen Geflügelpest (Hochpathogene Aviäre Influenza) ist im EU-Recht 
in der VO (EU) 2016/429 und VO (EU) 2020/687 geregelt. Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine 
bekämpfungspflichtige Seuche der Kategorie A nach Art. 5 Abs. 1 iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 1 a) VO (EU)  
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2016/429 i. V. m. Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i. V. m. dem Anhang der VO (EU) 2018/1882. Somit gelten die 
vorgegebenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen.  
 
Art. 71 der VO (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, zusätzlich zu den Seuchen-
bekämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht nationale Maßnahmen festzulegen, sofern die 
nationalen Maßnahmen diesem dem europäischem Recht genügen und zur Bekämpfung der Ausbrei-
tung der Seuche erforderlich und verhältnismäßig ist. Die nationale Geflügelpest-Verordnung (GeflP-
VO) gilt somit in allen Teilen weiter, sofern sie nicht geringere Anforderungen als das europäische 
Recht stellt oder diesem widerspricht und die Maßnahmen erforderlich und verhältnismäßig sind. 
 
Am 20.11.2021 wurde amtlich festgestellt, dass es sich bei den aus dem Betrieb in Lippstadt nachge-
wiesenen Influenzaviren um aviäres Influenzavirus vom Typ H5N1 handelt.  
 
Ist die Geflügelpest in einem Betrieb amtlich festgestellt, so richtet die zuständige Behörde eine Sperr-
zone ein, bestehend aus einer Schutzzone von mindestens 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb und 
einer Überwachungszone von mindestens 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb. Soweit die Über-
wachungszone auf dem Gebiet des Kreises Paderborn liegt, ist die Zuständigkeit des Kreises Pader-
born gegeben. 
 
Die Überwachungszone entspricht dem früheren Beobachtungsgebiet nach nationalem Recht. Die 
Zone bleibt bestehen, bis die jeweilige Festsetzung wieder aufgehoben wird. 
 
Bei der Festlegung der Überwachungszone habe ich das Seuchenprofil, die geografische Lage, ökolo-
gische und hydrologische Faktoren, Witterungsverhältnisse, Vektoren, die Ergebnisse durchgeführter 
epidemiologischer Untersuchungen, Ergebnisse von Labortests, Seuchenbekämpfungsmaßnahmen 
und sonstige relevante epidemiologische Faktoren berücksichtigt, soweit bekannt (Art. 64 Abs. 1 VO 
(EU) 2016/429), Strukturen des Handels und der örtlichen Geflügelhaltungen, das Vorhandensein von 
Schlachtstätten sowie natürliche Grenzen und Überwachungsmöglichkeiten und das Vorhandensein 
von Verarbeitungsbetrieben für Material der Kategorie 1 oder 2, soweit bekannt berücksichtigt.  
 
Bei Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza (Geflügelpest) als Seuche der Kategorie A hat 
die Veterinärbehörde entsprechend den angegebenen Rechtsgrundlagen unverzüglich verschiedene 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in der Sperrzone anzuordnen. Die Verbreitung der Geflügelpest auf 
andere Bestände erfolgt insbesondere durch den Handel mit diesen Tieren, deren Eiern oder sonstigen 
Produkten. Eine Verbreitung kann auch indirekt erfolgen, z. B. durch kontaminierte (verunreinigte) Fahr-
zeuge, Personen, Geräte, Verpackungsmaterial, Kontakt zu Wildvögeln usw. Um einer Virusverschlep-
pung aus infizierten Beständen vorzubeugen, darf das Betreuungspersonal den Stall nur nach Schuh- 
und Kleidungswechsel sowie gründlicher Reinigung und Desinfektion verlassen. Alle Materialien und 
Geräte, die im Stallbereich verwendet werden, müssen gründlich gereinigt und fachgerecht desinfiziert 
werden. 
 
Soweit mir Ermessen eingeräumt war, bin ich bei jeder einzelnen der getroffenen Seuchenbekämp-
fungsmaßnahme zu dem Ergebnis gekommen, dass die Maßnahme geeignet, erforderlich und ange-
messen und damit verhältnismäßig ist, um die Geflügelpest zu bekämpfen.  
 
Zu Nummer 3.:  
 
Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Abs. 2 S. 1 Ziffer 4 VwGO entfällt die auf-
schiebende Wirkung der Klage, soweit diese nicht bereits nach § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 VwGO i. V. m. § 
37 Tiergesundheitsgesetz entfällt. 
 
Es besteht ein besonderes öffentliches Interesse, dass die Festlegung der Überwachungszone 
schnellstmöglich wirksam wird. Aus Gründen einer effektiven Tierseuchenbekämpfung ist es unbedingt 
erforderlich, dass schnellstmöglich um den Ausbruchsbetrieb herum eine Überwachungszone festge-
legt wird und die zum Schutz notwendigen Maßnahmen angeordnet werden. Die Maßnahmen dienen  
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dem Schutz sehr hoher Rechtsgüter. Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzögerung, würde durch 
das entsprechend spätere Wirksamwerden der Schutzmaßnahmen die Verbreitung der Geflügelpest 
begünstigt oder könnte eine bereits stattgefundene Verschleppung erst verspätet erkannt werden. 
Dadurch würden den betroffenen empfänglichen Tieren erhebliche, letztlich vermeidbare Leiden und 
Schäden sowie den Halterinnen und Haltern erhebliche wirtschaftliche Schäden zugefügt werden. 
 
Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämpfung überwiegt das besondere öffentliche Interesse 
daran, dass auch während eines eventuellen Klageverfahrens erforderliche Tierseuchenbekämpfungs-
maßnahmen durchgeführt werden können. Das Interesse der Tierhalterinnen und -halter in der Über-
wachungszone an Vollzugsschutz muss hinter diesem besonderen öffentlichen Interesse zurückste-
hen. 
 
Zu Ziffer 4.: 
 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe und 
damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung folgt, festge-
legt werden. Von dieser Möglichkeit habe ich zur Verhütung der Weiterverbreitung der Geflügelpest 
Gebrauch gemacht.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden.  
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
32 40, 32389 Minden)  
oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts 
Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch 
das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
der verantwortenden  
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach nä-
herer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechts-
verkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Ver-
ordnung – ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweise: 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden sollte, 
so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet. 
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage gegen 
diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Im Auftrag 
gez. 
 
Dr. Brandt 
 
 
Hinweise: 
Anzeigepflicht: Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Amt für Verbraucherschutz 
und Veterinärwesen, Tel. 05251/3901 oder Mail Veterinaeramt@kreis-paderborn.de unverzüglich an-
zuzeigen. (§ 4 Tiergesundheitsgesetz) 
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1. Ausnahmegenehmigungen: Für bestimmte Maßnahmen kann die Veterinärbehörde Ausnahmen 
genehmigen. Bitte informieren Sie sich bei Bedarf auf meiner Internetseite unter www.kreis-pader-
born.de und verwenden Sie die dort hinterlegten Antragsformulare. 
 

2. Diese Allgemeinverfügung sowie die Karte der Überwachungszone können während der üblichen 
Öffnungszeiten und unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen im 
Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des Kreises Paderborn, 33102 Paderborn, Aldegre-
verstr. 10-14, Gebäude D, Zimmer D.00.24, eingesehen werden. 

 
 
 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
 Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte 

im Bereich der Tiergesundheit (VO (EU) 2016/429) 
 Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 über die Anwendung bestimmter Bestimmungen zur 

Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer 
Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten 
Seuchen darstellen (VO (EU) 2018/1882) 

 Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Ergänzung der VO (EU) 2016/429 hinsichtlich Vorschrif-
ten für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (VO (EU) 2020/687) 

 Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung - GeflPestSchV)  
 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  
 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr 

bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Ver-
ordnung über tierische Nebenprodukte) 

 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) NRW 
 Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr (Viehverkehrs-

verordnung) 
 Tiergesundheitsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2018 (BGBl. I S. 1938) 
 Verordnung über Zuständigkeiten im Anwendungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes und des 

Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes sowie zur Übertragung von Ermächtigungen zum 
Erlass von Tierseuchenverordnungen (Zuständigkeitsverordnung Tiergesundheit und Tierische Ne-
benprodukte – ZustVO TierGesG TierNebG NRW) vom 27.02.1996 (GV. NRW S. 104) 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl 
I S. 686), 
 

- jeweils in der derzeit geltenden Fassung – 
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586/2021 
 
 
 
Der Landrat  
des Kreises Paderborn 
Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen 
Aldegreverstr. 10 - 14  
33102 Paderborn 
 
 

Tierseuchen-Allgemeinverfügung 
 

zur Abgabe von Geflügel im Reisegewerbe  
 

zum Schutz gegen die Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI)  
- umgangssprachlich Geflügelpest –  

 
vom 23.11.2021 

 
Zur Vermeidung der Verschleppung der Geflügelpest ordne ich für das Gebiet des Kreises Paderborn 
Folgendes an: 
 

I. 
1. Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und 

Gänse, die in Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden) darf außerhalb einer gewerbli-
chen Niederlassung oder von Personen, welche keine solche Niederlassung haben, gewerbsmäßig 
nur abgegeben werden, soweit das Geflügel längstens vier Tage vor der Abgabe klinisch tierärztlich 
oder, im Fall von Enten und Gänsen, virologisch wie folgt mit negativem Ergebnis auf hochpatho-
genes oder niedrigpathogenes aviäres Influenzavirus untersucht worden ist. Beginn der Viertages-
frist ist der Beginn des Tages des auf der Bescheinigung eingetragenen Untersuchungsdatums 
bzw. des Datums des abschließenden Laboruntersuchungsbefundes. 
 

a) Im Fall von Enten und Gänsen sind die virologischen Untersuchungen jeweils an Proben von 
60 Tieren je Bestand in einem Staatlichen Veterinäruntersuchungsamt oder in einem für diese 
Untersuchung nach der Norm ISO/IEC 17025 akkreditierten Privatlabor durchzuführen. Die Pro-
benahme für die virologische Untersuchung hat durch eine nach § 2 Bundes-Tierärzteordnung 
zur Ausübung des tierärztlichen Berufes befugte Person mittels eines kombinierten Rachen- 
und Kloakentupfers zu erfolgen.  

 
Werden weniger als 60 Enten oder Gänse gehalten, sind die jeweils vorhandenen Enten und 
Gänse zu untersuchen. 
 

b) Im Fall von anderem Geflügel als Enten und Gänsen sind die zur Abgabe im Reisegewerbe 
vorgesehenen Tiere durch eine nach § 2 Bundes-Tierärzteordnung zur Ausübung des tierärzt-
lichen Berufes befugten Person klinisch zu untersuchen.  
 

2. Die Anordnungen der Nummer 1. gelten bis zum 31.12.2021.  
 

3. Die Anordnungen der Nummern 1. und 2. gelten nicht für die Abgabe von Geflügel, das unmittelbar 
zur Schlachtung verbracht wird. 
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Hinweis: 

Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel abgibt, eine tierärztliche Bescheinigung über das Er-
gebnis der Untersuchung mitzuführen. Die Bescheinigung ist der zuständigen Behörde auf Verlangen 
vorzulegen. Die Bescheinigung ist mindestens ein Jahr aufzubewahren. Die Frist beginnt mit dem Ab-
lauf des letzten Tages des Kalendermonats, an dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist. (§ 14a 
Abs. 1 S. 3-6 Geflügelpest-Verordnung) 

 

II. 

Die sofortige Vollziehung meiner Anordnungen zu Ziffer I. wird angeordnet. 

 

III. 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Begründung 
 
Nach § 1 der ZustVO TierGesG TierNebG NRW bin ich als Kreisordnungsbehörde für den Erlass der 
Tierseuchenverfügung zur Vermeidung der Verschleppung des hochpathogenen aviären Influenzavirus 
(Geflügelpest) zuständig. 
 
 
Zu Ziffer I.: 
 
Diese Verfügung basiert auf Art. 71 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. § 14a und § 13 Abs. 
5 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung – GeflPestSchV)). 
 
Die Bekämpfung der hochpathogenen Geflügelpest (Hochpathogene Aviäre Influenza) ist im EU-Recht 
in der VO (EU) 2016/429 und VO (EU) 2020/687 geregelt. Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine 
bekämpfungspflichtige Seuche der Kategorie A nach Art. 5 Abs. 1 iv) i. V. m. Art. 9 Abs. 1 a) VO (EU) 
2016/429 i. V. m. Art. 1 Nr. 1 und Art. 2 i. V. m. dem Anhang der VO (EU) 2018/1882.  
 
Art. 71 der VO (EU) 2016/429 eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, zusätzlich zu den Seuchen-
bekämpfungsmaßnahmen nach europäischem Recht nationale Maßnahmen festzulegen, sofern die 
nationalen Maßnahmen dem europäischem Recht genügen und zur Bekämpfung der Ausbreitung der 
Seuche erforderlich und verhältnismäßig ist. Die nationale Geflügelpest-Verordnung (GeflPestSchV) 
gilt somit in allen Teilen weiter, sofern sie nicht geringere Anforderungen als das europäische Recht 
stellt oder diesem widerspricht und die Maßnahmen erforderlich und verhältnismäßig sind. 
 
Bei § 14a GeflPestSchV handelt es sich um eine solche zusätzliche Maßnahme.  

Nach dessen Absatz 1 kann die zuständige Behörde, soweit dies aus Gründen der Tierseu-
chenbekämpfung erforderlich ist, anordnen, dass Geflügel außerhalb einer gewerblichen Nie-
derlassung oder, ohne eine solche Niederlassung zu haben, gewerbsmäßig nur abgegeben 
werden darf, soweit das Geflügel längstens vier Tage vor der Abgabe klinisch tierärztlich oder, 
im Fall von Enten und Gänsen, virologisch nach näherer Anweisung der zuständigen Behörde 
mit negativem Ergebnis auf hochpathogenes oder niedrigpathogenes aviäres Influenzavirus un-
tersucht worden ist. Im Fall von Enten und Gänsen gilt § 13 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1, Satz 2 
und 3 Nummer 1 entsprechend. (Danach sind die Untersuchungen im Fall von Enten und Gän-
sen jeweils an Proben von 60 Tieren je Bestand in einer von der zuständigen Behörde bestimm-
ten Untersuchungseinrichtung durchzuführen. Werden weniger als 60 Enten oder Gänse gehal-
ten, sind die jeweils vorhandenen Tiere zu untersuchen. Die Proben sind im Fall von Enten und 
Gänsen mittels eines kombinierten Rachen- und Kloakentupfers zu entnehmen). 



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 
78. Jahrgang 23. November 2021      Nr. 182 / S. 12    

 
Derjenige, der das Geflügel abgibt, hat eine tierärztliche Bescheinigung über das Ergebnis der 
Untersuchung nach Satz 1 mitzuführen. Die Bescheinigung ist der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen. Die Bescheinigung nach Satz 3 ist mindestens ein Jahr aufzubewahren. 
Die Frist beginnt mit dem Ablauf des letzten Tages des Kalendermonats, an dem die Beschei-
nigung ausgestellt worden ist. 
Gemäß Absatz 2 gilt Absatz 1 nicht für die Abgabe von Geflügel, das unmittelbar zur Schlach-
tung verbracht wird. 

 
Aufgrund der amtlich festgestellten Ausbrüche des hochpathogenen aviären Influenzavirus vom Typ 
H5N1 in zwei Geflügelbeständen in Delbrück habe ich mit Allgemeinverfügungen vom 18.11.2021 
Sperrzonen (Schutzzonen und Überwachungszonen) eingerichtet. Mit Allgemeinverfügung vom 
20.11.2021 wurde für das Gebiet des Kreises Paderborn die Aufstallung von Geflügel angeordnet. Mit 
Allgemeinverfügung vom 23.11.2021 wurde aufgrund eines amtlich festgestellten Ausbruchs im Kreis 
Soest eine weitere Überwachungszone auf dem Gebiet des Kreises Paderborn eingerichtet. 
 
Die Aviäre Influenza (von lat. avis, Vogel), umgangssprachlich auch Vogelgrippe genannt, ist eine durch 
Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die ihren natürlichen Reservoirwirt im wilden Wasservogel hat. 
Diese Viren treten in zwei Varianten (gering oder hochpathogen) und verschiedenen Subtypen (H1-16 
in Kombination mit N1-9) auf. Geringpathogene aviäre Influenzaviren (LPAIV) der Subtypen H5 und H7 
verursachen bei Hausgeflügel, insbesondere bei Enten und Gänsen, kaum oder nur milde Krankheits-
symptome. Allerdings können diese Viren spontan zu einer hochpathogenen Form (hochpathogene 
aviäre Influenzaviren, HPAIV) mutieren, die sich dann klinisch als Geflügelpest zeigt. 
 
Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit schweren allgemeinen Krankheits-
zeichen. Bei Hühnern und Puten können innerhalb weniger Tage bis zu 100 % der Tiere erkranken und 
sterben. Enten und Gänse erkranken oftmals weniger schwer, die Krankheit führt bei diesen Tieren 
nicht immer zum Tod und kann bei milden Verläufen gänzlich übersehen werden. Das führt zu hohen 
Leiden und Schäden bei diesen Tieren. Die wirtschaftlichen Verluste sind ebenfalls entsprechend hoch. 
 
Kranke Tiere scheiden den Erreger massenhaft mit dem Kot sowie mit Schleim oder Flüssigkeit aus 
Schnabel und Augen aus. Bei direktem Kontakt stecken sich andere Tiere durch Einatmen oder Aufpi-
cken von virushaltigem Material an. Auch Eier, die von infizierten Tieren gelegt werden, können virus-
haltig sein. 
 
Infektionsquelle können ebenso kranke oder an Geflügelpest verendete Tiere sowie deren Ausschei-
dungen, insbesondere der Kot sein.  
 
Die angeordneten Pflichten dienen der Eindämmung des aktuell hohen Seuchenverschleppungsrisikos. 
Zur Verfolgung dieses Zwecks ist die Untersuchungspflicht eine geeignete Maßnahme, um das Über-
tragungsrisiko weitestmöglich auszuschließen. 
 
Aufgrund der amtlich festgestellten Ausbrüche im Kreis Paderborn und auf Grund der anhaltenden 
Dynamik der Seuchenentwicklung in der Wildvogel- sowie in der Hausgeflügelpopulation in ganz 
Deutschland ist es aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung erforderlich, zusätzliche Schutzmaßnah-
men gegen den Eintrag von hochpathogenen Aviären Influenzaviren (HPAIV) in Hausgeflügelbestände 
zu ergreifen. 
 
Gemäß der Risikoeinschätzung zum Auftreten von HPAIV in Deutschland vom Friedrich-Loeffler-Insti-
tut vom 26.10.2021 wird das Risiko von HPAIV-Einträgen in deutsche Geflügelhaltungen und Vogelbe-
stände in zoologischen Einrichtungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln ebenfalls als 
hoch eingestuft. Darüber hinaus ist gemäß der Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts derzeit 
ebenso von einem Eintragsrisiko durch Verschleppung des Virus zwischen Haltungen innerhalb 
Deutschlands und Europas auszugehen. 
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Von der Abgabe von Geflügel im Reisegewerbe geht in Anbetracht der Seuchenlage ein besonderes 
Infektionsrisiko aus. Die Verschleppung von HPAIV im Zuge des letzten Seuchengeschehens Ende  
 
2020/Anfang 2021 hat eindrucksvoll gezeigt, dass der Abgabe von Geflügel im Reisegewerbe eine 
besondere Gefahr innewohnt, zu einer großflächigen Verbreitung der hochpathogenen Aviären In-
fluenza in andere Betriebe in Nordrhein-Westfalen und auch in andere Länder maßgeblich beizutragen. 
Der Tierhandel birgt naturgemäß durch den Bezug der Tiere aus unterschiedlichen Quellen, deren 
Durchmischung anlässlich des Transports und deren Weiterverteilung auf eine Vielzahl von Beständen 
ein erhöhtes seuchenhygienisches Risiko. 
 
Gemessen an den gravierenden Folgen einer Verbreitung der Seuche und Infektion mit HPAIV für die 
betroffenen Bestände und auch die betroffenen Regionen in ganz Deutschland ist es zur Bekämpfung 
und Eindämmung des Seuchengeschehens aktuell erforderlich, die Abgabe von Geflügel im Reisege-
werbe nur unter den in der Geflügelpest-Verordnung genannten Bedingungen zuzulassen. 
 
Mildere, gleich wirksame Mittel als die angeordnete Maßnahme sind nicht ersichtlich. 
 
Der zeitlich befristete Eingriff in das Grundrecht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb 
der betroffenen Geflügelhändlerinnen und -händler ist ferner angemessen, um den Geflügelhandel in 
der derzeitigen Situation ohne ein erhöhtes Übertragungsrisiko zu ermöglichen. Die geforderte Unter-
suchung dient auch zur Absicherung der Handelnden, welche dafür Sorge zu tragen haben, dass eine 
Ausbreitung von Tierseuchen verhindert wird. Um dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu genügen, 
wurde die Geltung der Anordnungen aufgrund der aktuellen Lage und des dynamischen Seuchenge-
schehens bis zum 31.1.2021 befristet.  
 
Ein Übertragungsrisiko auf andere Geflügelhaltungen ist bei Geflügel, das unmittelbar zur Schlachtung 
abgegeben wird, ausgeschlossen. Daher gelten die angeordneten Pflichten nach Ziffer I. Nummer 1. 
für diese Tierkategorie nicht, § 14a Abs. 2 GeflPestSchV. 
 
Die Vielzahl der betroffenen Geflügelhändlerinnen und -händler sowie die Dringlichkeit der Seuchen-
bekämpfung führten dazu, dass im konkreten Einzelfall auf der Grundlage des § 28 Abs. 2 Nummer 4 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW von einer Anhörung abgesehen wurde. 
 
 
Zu Ziffer II.: 
 
Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung entfällt gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Ziffer 4 VwGO die 
aufschiebende Wirkung. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt im öffentlichen Interesse. 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfordert ein besonderes Vollzugsinteresse, das über jenes 
hinausgeht, das den Bescheid rechtfertigt. Es liegt im besonderen öffentlichen Interesse, dass die zur 
wirksamen Seuchenbekämpfung erforderlichen Maßnahmen ohne zeitlichen Verzug durchgeführt wer-
den können. Aus Gründen einer effektiven Tierseuchenbekämpfung lässt der Schutz aller Geflügelbe-
stände vor den Gefahren einer Infektion mit dem Erreger der Geflügelpest, insbesondere den mögli-
chen immensen wirtschaftlichen Schäden, nicht zu, dass durch Erhebung einer Klage die Durchführung 
der angeordneten Untersuchungen bis zur Rechtskraft dieses Bescheids unterbleibt und damit eine 
mögliche Verschleppung der Tierseuche begünstigt wird oder unerkannt bleibt.  
 
Die Maßnahmen dienen dem Schutz sehr hoher Rechtsgüter. Käme es hierbei zu einer zeitlichen Ver-
zögerung, würde durch das entsprechend spätere Wirksamwerden der Schutzmaßnahmen die Verbrei-
tung der Geflügelpest begünstigt oder könnte eine bereits stattgefundene Verschleppung erst verspätet 
erkannt werden. Dadurch würden den betroffenen empfänglichen Tieren erhebliche, letztlich vermeid-
bare Leiden und Schäden sowie den Halterinnen und Haltern erhebliche wirtschaftliche Schäden zu-
gefügt werden. 
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Diesem besonderen öffentlichen Interesse stehen keine vorrangigen oder gleichwertigen Interessen 
der Geflügelhändlerinnen und -händler gegenüber, die es rechtfertigen könnten, die Wirksamkeit der 
Allgemeinverfügung bis zu einer zeitlich noch nicht absehbaren unanfechtbaren Entscheidung im Rah-
men eines möglichen Gerichtsverfahrens hinauszuschieben. Aufgrund des hohen Eintragsrisikos durch  
 
Verschleppung des Virus zwischen Geflügelhaltungen ist es erforderlich, die angeordnete Maßnahme 
ohne zeitlichen Verzug zu vollziehen. Die Maßnahme ist sowohl im öffentlichen Interesse wie im Inte-
resse der potentiell gefährdeten Tierhalterinnen und Tierhalter unbedingt erforderlich. Das Interesse 
der Geflügelhändlerinnen und -händler an Vollzugsschutz muss hinter diesem besonderen öffentlichen 
Interesse zurückstehen. 
 
 
Zu Ziffer IV: 
 
Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG NRW kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe 
und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung folgt, 
festgelegt werden. Von dieser Möglichkeit habe ich zur Verhütung der Weiterverbreitung der Hochpa-
thogenen Aviären Influenza Gebrauch gemacht.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden.  
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
32 40, 32389 Minden)  
oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichts 
Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch 
das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
der verantwortenden  
Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die 
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach nä-
herer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechts-
verkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Ver-
ordnung – ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweise: 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden sollte, 
so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet. 
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage gegen 
diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
 
Im Auftrag  
gez. 
 
Dr. Brandt 
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Hinweis  

Diese Allgemeinverfügung kann während der üblichen Öffnungszeiten und unter Berücksichtigung der 
jeweils aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen im Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen des 
Kreises Paderborn, 33102 Paderborn, Aldegreverstr. 10-14, Gebäude D, Zimmer D.00.24, eingesehen 
werden. 

 

 

Rechtsgrundlagen: 
 Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2016 zu Tier-

seuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (VO 
(EU) 2016/429) (ABl. L 84/1 vom 31.03.2016) 

 Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission vom 17.12.2019 zur Ergänzung der VO 
(EU) 2016/429 hinsichtlich Vorschriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter 
Seuchen (VO (EU) 2020/687) (ABl. L 174/64 vom 03.06.2020) 

 Tiergesundheitsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2018 (BGBl. I S. 1938), 
 Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung), in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 15.10.2018 (BGBl. I S. 1665, 2664), 
 Verordnung über Zuständigkeiten im Anwendungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes und des 

Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes sowie zur Übertragung von Ermächtigungen zum 
Erlass von Tierseuchenverordnungen (Zuständigkeitsverordnung Tiergesundheit und Tierische Ne-
benprodukte – ZustVO TierGesG TierNebG NRW) vom 27.02.1996 (GV. NRW S. 104) 

 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), 

 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl 
I S. 686), 

 
- jeweils in der derzeit geltenden Fassung – 
 
 
 
 


